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Liebe Kolleginnen und 
Kollegen, 
 
obwohl sich die 16. 
Wahlperiode des Deut-
schen Bundestages dem 
Ende zu neigt, absolviert 

die Große Koalition ein beachtliches gesetz-
geberisches Programm. Tarifliche Mindestlöhne, 
Mitarbeiterkapitalbeteiligung, Konjunkturpaket II, 
Kurzarbeitergeld, Umweltprämie beim Kauf von 
neuen Autos, Vergaberecht. Das sind alles The-
men mit großer politischer Bedeutung. Die Mit-
glieder der Arbeitnehmergruppe gestalten diese 
Gesetze aktiv mit und berichten hierüber in die-
ser Ausgabe von ĂArbeitnehmergruppe Aktuellñ. 
 
Mit herzlichen Grüßen 

 
Gerald Weiß 
Vorsitzender der Arbeitnehmergruppe der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
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Elisabeth Winkelmeier-Becker, Mitglied im Vorstand der Arbeit-
nehmergruppe 
 
 

Vergaberecht wird transparenter, einfacher und 
effizienter 
 
Mit der Reform des Vergaberechts haben wir das komplexe und schwer-
fällige deutsche Vergaberecht im bestehenden System modernisiert. Im 
Ergebnis haben wir ein einfacheres und transparenteres Vergaberecht 
geschaffen, das auch kleinen und mittleren Unternehmen bessere 
Chancen bei der Vergabe lukrativer öffentlicher Aufträge einräumt und 
die Berücksichtigung arbeitsrechtlicher, sozialer und ökologischer 
Standards ermöglicht. 
 
Bei der öffentlichen Ver-
gabe von Aufträgen wird 
die generelle Pflicht ein-
geführt, diese in Fach- 
und Teillose aufzuteilen, 
so dass sich vor allem 
auch die regionalen mit-
telständischen Unter-
nehmen in allen Grö-
ßenordnungen für öf-
fentliche Aufträge be-
werben können. Zudem 
können bei einer Auf-
teilung in Fach- und 
Teillose mehr Unter-
nehmen ein Angebot 
abgeben, so dass durch 
die erhöhte Teilnehmer-
zahl der Wettbewerb 
gestärkt wird. 
 
Mit der Berücksichti-
gung sozialer Kriterien 
werden die Anforderungen an die Zuverlässigkeit von Bietern erweitert, 
wo es einen für allgemeinverbindlich erklärten Tarifvertrag nicht gibt. 
Nur Unternehmen, die die deutschen Gesetze einhalten, werden zum 
Wettbewerb um öffentliche Aufträge zugelassen. Dabei geht es um alle 
Regeln, z.B. auch um die Kernarbeitsnormen der Internationalen 
Arbeitsorganisation. 
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Eine weitere wichtige Neuerung ist, dass bei der öffentlichen Auftrags-
vergabe künftig soziale und ökologische Kriterien berücksichtigt werden 
können. Damit schaffen wir Rechtssicherheit für die öffentlichen Auf-
traggeber, wenn diese zusätzlich zu Fachkunde, Leistungsfähigkeit und 
Gesetzestreue weitere Anforderungen stellen wollen, wie beispielsweise 
eine angemessene Bezahlung zur Sicherstellung der Qualifikation von 
Wach- oder Fahrdienstpersonal oder das Verbot von Kinderarbeit in der 
Lieferkette beziehungsweise die Nutzung energieeffizienter Bürogeräte. 
Wir leisten damit auch einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer hei-
mischen Wirtschaft gegen Lohndumping und Preisdrückerei. 
  
In der Frage der interkommunalen Zusammenarbeit, an der am Ende gar 
die gesamte Reform zu scheitern drohte, konnte schließlich keine ge-
sonderte Regelung gefunden werden, wobei die unterschiedlichen Posi-
tionen quer durch die Fraktionen verlaufen. Hier bleibt es als - mühsam 
gefundener - Kompromiss zwischen Forderungen der Kommunen und 
der freien Wirtschaft beim Status Quo. Allerdings haben wir mit der Klar-
stellung in § 99 Abs. 3 GWB einem wichtigen Anliegen der Kommu-
nen Rechnung getragen. Nachdem die Rechtsprechung der Oberlandes-
gerichte auch städtebauliche Verträge einer Ausschreibungspflicht un-
terworfen hatte, stellt die Reform des Vergaberechts nunmehr klar, dass 
Grundstücksveräußerungen der Kommunen sowie die anschließende In-
vestorenauswahl nicht mehr einer Ausschreibungspflicht unterliegen. 
 
Im Rahmen der Vergaberechtsreform haben wir uns auch darauf ver-
ständigt, noch in dieser Wahlperiode ein Register für schwere Verfehlun-
gen zu schaffen. Dabei soll eine schlanke, unbürokratische und rechts-
staatlich vorbildliche Regelung geschaffen werden, die an das beste-
hende Gewerbezentralregister anknüpfen soll. In das Register sollen nur 
Unternehmen aufgenommen werden, die Mitarbeiter beschäftigt haben 
und weiter beschäftigen oder deren Eigentümer, die rechtskräftig wegen 
einschlägiger Straftaten verurteilt worden sind. Dazu zählen insbeson-
dere Bestechung und Bestechlichkeit, Betrug und Subventionsbetrug 
sowie Geldwäsche. 
 
Im Zuge des Konjunkturpakets II hat der Koalitionsausschuss nun befris-
tet bis Ende 2010 weitere Vereinfachungen im Vergaberecht beschlos-
sen, um Investitionen zu beschleunigen. Dazu sollen bei Auftragswerten 
bis 100.000 ú (bisher 30.000 ú) Auftrªge freihªndig vergeben werden 
können; bei Bauleistungen mit einem Auftragsvolumen von bis zu einer  
Million Euro (bisher 100.000 ú) reicht eine beschrªnkte Ausschreibung.  
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Gerald Weiß, Vorsitzender der Arbeitnehmergruppe 
 
 

WIR MACHEN DAS KURZARBEITERGELD ZU DEM 
STRATEGISCHEN ANSATZ DER ARBEITSMARKT-
POLITIK GEGEN DIE WIRTSCHAFTSKRISE   
 
 
Die Ausweitung des 
Kurzarbeitergeldes 
ist der strategische 
Ansatz der Großen 
Koalition im Bereich 
der Arbeitsmarktpoli-
tik, um mit einem 
möglichst geringen 
Anstieg der Arbeits-
losigkeit über die 
Weltwirtschaftskrise 
zu kommen.  
 
Was, wenn die Auf-
träge in der Krise 
wegbrechen? Viel-
fach trennen sich die Unternehmen zunächst von ihren Zeitarbeitneh-
mern. Danach stellt sich die Frage: ĂM¿ssen wir auch einigen Mitarbei-
tern  der Stammbelegschaft betriebsbedingt k¿ndigen?ñ Rechtlich wªre 
das natürlich möglich, aber besser wäre es, das Angebot des Kurzarbei-
tergeldes anzunehmen. Dann geht kein Arbeitnehmer, den das Unter-
nehmen im Aufschwung wieder dringend benötigt, über Bord.  
 
Die Große Koalition hat bereits im Dezember 2008 die Laufzeit des Kurz-
arbeitergeldes von 6 Monaten auf 18 Monate ausgeweitet. Im Januar 2009 
hat sie beschlossen, das Kurzarbeitergeld für die Unternehmen noch 
attraktiver zu machen und die Verfahren zu vereinfachen. Unter diesen 
erleichterten Bedingungen für den Bezug von Kurzarbeitergeld sollte es 
den Unternehmen möglich sein, mit den verbliebenen Aufträgen 
genügend Geld zu erwirtschaften, um in der Kombination mit dem Kurz-
arbeitergeld die Belegschaft zu halten.  
 
Die Politik hat gehandelt. Jetzt kommt es darauf an, dass die Unterneh-
men mitziehen. Denn der Verzicht auf Entlassungen verhindert die Aus-
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breitung von Angst und Depression. Auf diese Weise können wir zumin-
dest eine gewisse Zeitlang gut über die Weltwirtschaftkrise kommen.         
 
Das wird sich verändern: 
 
Kurzarbeitergeld ï einfacher! 
Wir wollen es den Unternehmen einfacher machen, Kurzarbeitergeld zu 
beantragen. Dafür erleichtern wir die Voraussetzungen, unter denen 
Kurzarbeitergeld beantragt werden kann. Hinzu kommt eine 
Vereinfachung der Antragstellung. Denn viele Unternehmen schreckte 
bislang der bürokratische Aufwand ab, Kurzarbeitergeld zu beantragen. 
So wird zum Beispiel die bislang aufwendige Einzelfallprüfung zur 
Unvermeidbarkeit des Arbeitsausfalls vereinfacht.  Es müssen auch 
nicht mehr alle Stunden auf den Arbeitszeitkonten abgeräumt werden. 
 
 
Finanziell attraktiver für die Unternehmen 
Bislang erhalten die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für die Zeiten 
der Kurzarbeit als Lohnersatz Kurzarbeitergeld in der Höhe des Arbeits-
losengeldes I. Die Sozialbeiträge muss der Arbeitgeber zu 100 Prozent 
bezahlen. 
 
Beispiel, wie es bisher war: 
Max Müller hat eine 5-Tage-Arbeitswoche. Im Rahmen der Kurzarbeit ar-
beitet er 2,5 Tage die Woche. 2,5 Tage bleibt er zu Hause. 
 
Die Abrechnung der 2,5 Tage, die er arbeitet, läuft so wie immer. Der Ar-
beitgeber überweist das Nettogehalt und führt die Sozialabgaben ab.      
 
Für die 2,5 Tage, die Max Müller nicht arbeitet, erhält er als Lohnersatz 
Kurzarbeitergeld in der Höhe des Arbeitslosengeldes I. Der Arbeitgeber 
überweist die Sozialabgaben (Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil).  
 
 
Viele Arbeitgeber klagen darüber, dass sie für die Zeit der Kurzarbeit die 
Sozialabgaben abführen müssen. In dieser Zeit der Kurzarbeit tragen die 
betreffenden Mitarbeiter nicht zum Umsatz bei, und das mache es, so die 
Argumentation, schwer, die Sozialabgaben zu finanzieren.  
 
 
Auf diese Bedenken geht die Große Koalition ein. In den Jahren 2009 und 
2010 übernimmt für die Zeiten der Kurzarbeit die Bundesagentur für Ar-
beit die Hälfte der Sozialabgaben. 
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Damit müssen die Unternehmen für die Zeiten der Kurzarbeit nur noch 
die Hälfte der Sozialabgaben tragen. Demnach wird alles davon abhän-
gen, ob die Zeiten der Arbeit ï in unserem Fall 2,5 Tage ï ausreichen, 
damit der Arbeitnehmer in dieser Zeit seine Personalkosten für diese 2,5 
Tage und die Hälfte der Sozialabgaben für die weitern 2,5 Tage erwirt-
schaftet. Das werden zwar nicht alle, aber doch sehr viele Unternehmen 
schaffen. Und damit können wir die Arbeitslosigkeit von sehr vielen Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern verhindern. 
 
 
Bei Qualifizierung erfolgt die volle Übernahme der Kosten für die Sozial-
abgaben 
Wenn ein Unternehmen die Zeit der Kurzarbeit nutzt, um seine Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter zu qualifizieren, übernimmt für die Zeiten der 
Qualifizierung die Bundesagentur für Arbeit die gesamten Sozialabga-
ben.  
 
Nehmen wir wieder unser Beispiel: 
 
Max Müller arbeitet 2,5 Tage. Die restlichen 2,5 Tage wird er vom Unter-
nehmen fortgebildet.  
 
In diesem Fall übernimmt die Bundesagentur für Arbeit für diese 2,5 
Tage die Zahlung des Kurzarbeitergeldes und die Sozialabgaben. Anders 
ausgedrückt: Das Unternehmen muss für die 2,5 Tage der Qualifizierung 
keine Personalkosten für Max Müller stemmen.  
 
Allerdings gibt es die Weiterbildung oftmals nicht zum Nulltarif. Weiter-
bildung kostet.      
  
 
Zuschüsse für Qualifizierung 
Die Große Koalition versucht, es den Unternehmen so leicht wie möglich 
zu machen. Deshalb werden die Unternehmen für die Weiterbildung von 
Kurzarbeitern Zuschüsse erhalten.    
 
 
 
Klarstellung: Zeitarbeitnehmer müssen nicht erst das Unternehmen ver-
lassen 
Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens wird klargestellt, dass sich 
das Unternehmen keinesfalls zunächst von seinen Zeitarbeitnehmern 
trennen muss, um Kurzarbeitergeld zu beantragen. 
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Kurzarbeitergeld auch für Zeitarbeitnehmer und befristet beschäftigte Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer   
Zeitarbeitnehmer und befristet beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer erhalten ebenfalls Kurzarbeitergeld.   
 
 
Kein Absenken des Kurzarbeitergeldes bei vorherigem Lohnverzicht 
Bevor sie Kurzarbeitergeld beantragen, vereinbaren viele Unternehmen 
mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Maßnahmen zur Beschäfti-
gungssicherung. Vielfach werden dabei die Löhne abgesenkt, um das 
Unternehmen zu entlasten. Wenn daraufhin Kurzarbeitergeld beantragt 
wird, erhalten die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer lediglich 60 % 
bzw. 67 % des bereits abgesenkten Nettolohnes. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter würden damit doppelt bestraft. Sie lassen sich, um dem 
Unternehmen zu helfen, auf Lohnkürzungen ein und erhalten in der Folge 
auch noch ein geringeres Kurzarbeitergeld. Damit bestraft man die Ko-
operationsbereitschaft der Belegschaft. Deshalb ist künftig vorgesehen, 
dass sich das Kurzarbeitergeld an der Höhe des ursprünglichen Lohnes 
orientiert.  
 
Niemand kann sagen, wie lange die Weltwirtschaftskrise dauert. So man-
che Annahme spricht dafür, dass ihre Dauer relativ kurz sein könnte. 
Wenn wir ein wenig Glück haben, kommen wir mit dem verlängerten 
Kurzarbeitergeld über diese Krise, und zwar ohne einen massiven 
Anstieg der Arbeitslosigkeit. Wenn wir hierfür die immensen Rücklagen 
der Bundesagentur für Arbeit, die sich in den vergangenen 3 Jahren der 
Regierung Merkel angesammelt haben, einsetzen, wäre dies der Mühe 
der vergangenen Jahre wert gewesen. 
 
   

Franz Romer, Mitglied im Vorstand 
der Arbeitnehmergruppe 
 
 

Mit Zuversicht durch die 
Krise 
 
 
Mit der schweren Finanzkrise im Herbst 
letzten Jahres geht nun auch die Welt-
wirtschaft erst einmal auf Talfahrt. Ei-
nen solchen Satz oder ähnliches liest 
und hört man in diesen Tagen in den 
Medien überall. Die Maßnahmen der 
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Großen Koalition werden am Tag des Beschlusses bejubelt. Am 
nächsten Tag wird dann aber jeder Punkt auseinandergenommen. Für 
die Bürger ist die Situation kaum überschaubar. 
 
Auch die öffentlich-rechtlichen Sender interviewen führende Oppositi-
onspolitiker, um den Bürgerinnen und Bürgern die sogenannte Ab-
wrackprämie zu erklären. Man kann sich vorstellen, dass hier nicht im-
mer die positiven Aspekte im Vordergrund stehen. So gibt es einige Bei-
spiele, die die Menschen in unserem Land verunsichern. Oft gibt es un-
verständliche parteipolitisch gefärbte Kritik, die ein Signal der Unstim-
migkeit in der Politik aussendet, wo es jetzt doch eigentlich darum gehen 
sollte, Zuversicht und Entschlossenheit zu zeigen. 
 
Darum müssen wir immer klar die Richtung vorgeben. Bundeskanzlerin 
Angela Merkel hat in Ihrer Regierungserklärung im Januar Äußerungen 
zu Recht kritisiert, in dem sie sagte, dass wir jetzt nicht zögern werden 
Geld in Schulen zu investieren, nur weil aus der Opposition die Be-
schwerde kommt, dass es zu wenig Lehrer gibt.  
 
Die Stimmung in der Bevölkerung ist zum Glück sehr viel positiver, als 
es in den Medien den Anschein hat. Es gibt Vertrauen in den Staat und 
die Politik. Die Konjunkturprogramme werden gut angenommen. Ich be-
komme täglich Anfragen von Bürgern und Kommunen zu einzelnen Vor-
haben der Bundesregierung. Unternehmen wollen Information zu För-
derprogrammen. Gleichzeitig investieren die Bürger in Bundeswertpa-
piere. Der Staat bleibt der Garant für eine sichere Zukunft. 
 
Ich will die Situation nicht beschönigen. Es kommt auf eine differenzierte 
Betrachtungsweise an. In meinem Wahlkreis gibt es viele Unternehmen 
der Automobilzulieferbranche. Dort brechen die Aufträge weg, und es 
wird kurz gearbeitet. Hier versuchen wir zu helfen. Die Bundesregierung 
stellt über die Kreditanstalt für Wiederaufbau Bürgschaften für Betriebs-
mittelkredite zur Verfügung. Die Hausbanken müssen am Anfang der 
Laufzeit einen größeren Teil des Risikos tragen, aber es gibt auf jeden 
Fall Hilfen für die Unternehmen, die unter normalen Umständen keine 
Probleme hätten, sich zu refinanzieren. 
 
Andere Branchen merken oft nichts von der Krise. Im Gegenteil: Ein Ein-
zelhändler berichtete mir kürzlich, dass die Leute gerade jetzt hochwer-
tige, langlebige Produkte kaufen, da es sich zurzeit nicht lohnt, das Geld 
anzulegen. 
 
Die Große Koalition hat unter der Führung von Angela Merkel genau das 
richtige getan. Sie hat keinesfalls die Milliarden mit der Gießkanne aus-
geschüttet. Die Bundesregierung hat mit Bedacht und Augenmaß auf die 
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einzelnen Nachrichten aus der Weltwirtschaft reagiert - nicht übereilt, 
sondern gut vorbereitet und zur richtigen Zeit. Es kommt nun darauf an, 
mit dem Konjunkturprogramm und dem Pakt zur Rettung der Finanzwirt-
schaft die Krise in Deutschland so gut wie möglich abzufedern und dann 
gestärkt aus ihr hervorzugehen. Dabei ist unser oberstes Ziel, die vielen 
hochqualifizierten Arbeitsplätze in unserem Land zu erhalten. Unsere Er-
folge am Arbeitsmarkt müssen weitergeführt werden. Ich bin zuversicht-
lich, dass uns dies gelingen wird. 
 
 
 
 
 

Rita Pawelski, stellvertretende 
Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe 
 

Die Folgen der Abschaffung 
des Listenprivilegs 
 

Nach mehreren bekanntgewordenen Ver-

letzungen bestehender Datenschutzbe-

stimmungen in den letzten Monaten hat 

das Bundeskabinett am 10. Dezember 

2008 eine Novelle des Bundesdaten-

schutzgesetzes (BDSG) beschlossen. Ziel 

dieser Initiative ist es, den Datenschutz im 

nichtöffentlichen Bereich wirksamer zu 

gestalten. Während die geplanten Rege-

lungen zur Erweiterung von Bußgeldtat-

beständen, zur Abschöpfung unrechtmäßig erworbener Gewinne, zur 

Stärkung des betrieblichen Datenschutzbeauftragten und zum Kopp-

lungsverbot für marktbeherrschende Unternehmen im Wesentlichen Zu-

stimmung finden, wird die vollständige Abschaffung des Listenprivilegs 

von der Wirtschaft einhellig abgelehnt.  

 

Das im Paragraf 28 Abs. 3 Nr. 3 BDSG geregelte Listenprivileg erlaubt es, 

eine eingeschränkte Auswahl von personenbezogenen Daten zu verwen-

den. Diese Daten bilden die Grundlage zielgerichteter postalischer Wer-

bemaßnahmen - dem Dialogmarketing. Werbeangebote werden auf diese 

Weise nicht als Massensendung gestreut, sondern direkt auf den Ver-

braucher zugeschnitten. 83 Prozent aller Unternehmen in Deutschland 

nutzen diese zielgerichtete Werbung. Vor allem für kleine und mittlere 
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Firmen, die sich keine Fernseh- oder Zeitungswerbung leisten können, 

ist der Zugang zu aktuellen Adressdaten die Grundvoraussetzung für 

eine effiziente Neukundengewinnung. Ohne das Listenprivileg droht der 

Verlust einer elementaren Chance zur Erschließung neuer Zielgruppen 

und Märkte: Der kleine Einzelhändler kann regional nicht auf sich auf-

merksam machen, der Bauunternehmer kann Eigenheimbesitzer nicht 

über bessere Fassadenwärmedämmung informieren, und der familiäre 

Hotelbetrieb kann nicht gezielt auf Aktionswochen hinweisen. 

 

Ohne das Listenprivileg droht auch der Verlust zahlreicher Arbeitsplätze. 

Das Dialogmarketing bildet für weit mehr als 1.000 Unternehmen wie Ad-

resshändler, Marketingagenturen, Versandhändler, Verlage, Druckereien 

usw. die unmittelbare Geschäftsgrundlage. Sie beschäftigen hunderttau-

sende Arbeitnehmer und setzen jährlich mehr als 30 Milliarden Euro um. 

Mit der Abschaffung des Listenprivilegs würden zahlreiche dieser Unter-

nehmen die Arbeitsbasis verlieren. Darüber hinaus droht allen Unter-

nehmen, die bislang zielgerichtete Werbung eingesetzt haben, ein spür-

barer Umsatzverlust. Unweigerlich würde dies Arbeitsplätze gefährden. 

Erste Studien über die Folgen der geplanten Novellierung weisen eine 

Streichung von bis zu 340.000 Arbeitsplätzen in der Gesamtwirtschaft 

aus. 

 

Der Gesetzentwurf sieht einige Ausnahmen vor. Demnach könnten per-

sonenbezogene Daten zum Zwecke der Werbung, Markt- und Meinungs-

forschung genutzt werden, wenn 

  

- sie von den Bürgern ausdrücklich zur Nutzung freigegeben wurden 

(Opt-In) oder  

- es sich um eigene Kundendaten handelt oder 

- die Werbung anderer Unternehmen als Beilage zu eigenen Geschäfts-

vorgängen zugelegt wird oder 

- die zielgerichtete Werbung an freiberuflich oder gewerblich Tätige ge-

richtet wird. 

 

Eine umfassende Ausnahme ist für gemeinnützige und kirchliche Orga-

nisationen vorgesehen. Sie dürften wie bisher personenbezogene Daten 

zum Zwecke der Spendenwerbung nutzen, ohne dass der Betroffene 

seine Einwilligung gegeben hat. 

 

Die vorgesehenen Ausnahmetatbestände reichen nicht aus. Sie ermögli-

chen es den Unternehmen nicht, den natürlichen Verlust an Bestands-

kunden durch die Gewinnung neuer Kunden auszugleichen. Die derzeit 
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verfügbaren Datenbestände werden erheblich schrumpfen und sich qua-

litativ verschlechtern. Selbst die Spendenorganisationen befürchten - 

trotz ihrer umfänglichen Sonderstellung im Gesetzentwurf - den Verlust 

von existenziell wichtigen Spendern, da sie auf kommerzielle Datenan-

bieter angewiesen sind.  

 

Um Arbeitsplätze und Unternehmen nicht unnötig zu gefährden, ist bei 

der Ausgestaltung des Bundesdatenschutzgesetzes ein Kompromiss er-

forderlich. Die Fachverbände wie der Bundesverband Informationswirt-

schaft, Telekommunikation und neue Medien ï BITKOM oder der 

Deutsche Dialogmarketing Verband - DDV schlagen vor, dass das 

Listenprivileg zukünftig nur genutzt werden kann, wenn sich das Unter-

nehmen einer institutionalisierten Zertifizierung (Datenschutzaudit) un-

terzieht. Das heißt: Wenn das werbende Unternehmen eine sichere Da-

tennutzung in ihren Systemen und Prozessen gewährleistet und die Si-

cherheit durch unabhängige, anerkannte Sachverständige regelmäßig 

geprüft wird - nur dann dürfen sie die persönlichen Daten nutzen. Seriös 

agierende - also zertifizierte ï Unternehmen wären an einem Gütesiegel 

zu erkennen.  

 

Eine weitere Chance bietet eine direkte Kontrolle der Nahtstellen von 

personenbezogenen Daten und Werbung ï den Lettershops. In den Let-

tershops werden die Datensätze und die Werbung zusammengeführt. 

Dieser Prozess könnte staatlich, beispielsweise durch Datenschutz-

stellen, beaufsichtigt werden. Zudem wäre eine verpflichtende, offizielle 

Ausschlussliste, wie die Robinsonliste, möglich. In diese Liste tragen 

sich die Kunden ein, die eingeschränkt oder überhaupt keine Werbung 

erhalten möchten. In Österreich wurden damit gute Erfahrungen gesam-

melt. 

 

Ganz besonders in Zeiten, in denen wir um jeden Arbeitsplatz kämpfen 

und auch viel Geld für ihren Erhalt in die Hand nehmen, sollten wir kein 

arbeitsplatzgefährdendes Gesetz verabschieden. Denn das Listenprivileg 

war nicht die Ursache der bekannt gewordenen Datenschutzskandale. 

Diese beruhten auf kriminellen Handlungen, die bereits nach derzeit gül-

tigem Recht strafbar sind und die auch durch das geplante Gesetz nicht 

verhindert würden. 
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Uwe Schummer, stellvertretender Vorsitzender der Arbeitnehmer-
gruppe 
 
 

Die Rolle der Bildung im Kampf gegen internationale 
Kinderarbeit 
 
 
Obwohl die Ausbeutung von Kindern in fast jedem Staat der Welt verbo-
ten ist, sieht der Alltag von Millionen Kindern oftmals anders aus. Nach 
Schätzungen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) arbeiten 
weltweit über 200 Millionen Kinder unter 14 Jahren. Davon sind 72 Millio-
nen jünger als 10 Jahre. Diese Kinder arbeiten unter ausbeuterischen 
und gefährlichen Bedingungen auf Kosten ihrer körperlichen, seelischen 
und geistigen Entwicklung. 
 
 

 
Eine der Hauptursa-
chen von Kinderarbeit 
ist Armut. Viele Fami-
lien sind darauf ange-
wiesen, dass ihre Kin-
der zum Einkommen 
beitragen. Nur über die 
Verringerung der Ar-
mut wird eine Verbes-
serung der Situation  
arbeitender Kinder 
möglich. 
 

Eine weitere Ursache liegt in der mangelnden Bildung. Sie fehlt aufgrund 
des Arbeitszwanges und ist eine weitere Folge der Armut. Marode und 
rückständige Bildungssysteme und der eingeschränkte Zugang zu 
Schulen tragen ihren Teil zu der Situation vieler Kinder bei. Der Ausweg 
aus der Armutsfalle wird nur Kindern gelingen, die auf eine schulische 
und berufliche Qualifikation zurückgreifen können. Daher muss das Ziel 
von Initiativen die Sensibilisierung und Aufklärung der Bevölkerung für 
den Stellenwert der Bildung und die damit verbundene Zukunft ihrer 
Kinder sein. 
 
Die Handlungsansätze für eine Verringerung der weltweiten Kinderarbeit 
sind breit angelegte Bildungsprojekte. Sie müssen mit Arbeitsangeboten 
für die Eltern einhergehen. Nur dann können die schlimmsten Folgen 
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von Kinderarbeit wie Versklavung, Schuldknechtschaft, Kinderhandel, 
Prostitution, Pornographie, Zwangsrekrutierung als Kindersoldaten und 
andere Formen des Einsatzes von Kindern beseitigt werden. 
 
Einen wichtigen Beitrag zur Verringerung von Kinderarbeit können auch 
Verbraucherinnen und Verbraucher leisten. Indem sie sich über Herstel-
lungs- und Arbeitsbedingungen informieren, werden sie mündig, um 
Konsumentscheidungen auch nach sozialen Kriterien zu treffen. Sie 
können bei der Auswahl ihrer Produkte auf Gütesiegel achten, die eine 
faire Herstellung und einen fairen Handel der Produkte garantieren. Viele 
Unternehmen haben sich mehr und mehr dem Druck der Konsumenten 
gebeugt und sich zur Einhaltung von internationalen Sozialstandards in 
Entwicklungsländern verpflichtet. Dazu gehört auch ein Verzicht auf 
Herstellung von Produkten durch Kinderarbeit. Auch hier stehen Aufklä-
rungs- und Bildungsarbeit im Vordergrund. Nur wer weiß, was er mit sei-
nem Kaufverhalten anrichtet, kann sich richtig entscheiden. 
 
Dieser Haltung können sich auch Kommunen anschließen, indem sie von 
ihren Lieferanten verlangen, nur Produkte zu liefern, die ohne Kinderar-
beit hergestellt wurden. Da dies jedoch nur schwer zu kontrollieren ist, 
bietet es sich an, mittels Siegel oder Selbstverpflichtungserklärungen 
der Unternehmen zu arbeiten, die auch an deren soziale und ökologische 
Verantwortung appellieren. 
 
Auszug 
 
UN-Kinderrechtskonvention (KRK) von 1989: 
 
ĂJedes Kind hat das Recht, vor wirtschaftlicher Ausbeutung gesch¿tzt 
zu werden.ñ 

(Artikel 32 der KRK) 
 

- verbietet die Ausbeutung von Kindern, 
- garantiert die Mindestrechte wie Schulbesuch und Schutz der Ge-

sundheit, 
- verlangt den Erlass und die Durchsetzung von nationalen Gesetzen 

gegen Kinderarbeit 
 
 
Die ILO-Konvention zur Verhinderung von Kinderarbeit untersagt den 
Einsatz von Kindern bis zum 18. Lebensjahr für jegliche Arbeit, die deren 
Gesundheit, Sicherheit und moralische Entwicklung gefährdet. Die Kon-
vention verpflichtet außerdem zum Vorgehen gegen die schlimmsten 
Formen von Kinderarbeit. 
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Dr. Ralf Brauksiepe, 
Vorsitzender der Arbeitsgruppe 
Arbeit und Soziales der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

 
 

Tarifliche Mindestlöhne 
eingeführt, 
Tarifautonomie gestärkt 
 
Nach vielen Monaten zähen Rin-
gens hat der Deutsche Bundestag 
am 22.1. mit den Stimmen der 
Regierungsfraktionen die Ände-

rung des Arbeitnehmerentsendegesetzes (AEntG) und des Mindestar-
beitsbedingungengesetzes  (MiA) beschlossen und damit den Beschluss 
des Koalitionsausschusses vom 18.06.2007 zum Mindestlohn umgesetzt. 
Dieser Beschluss sieht zwei Wege für das Einziehen von Lohnuntergren-
zen vor: Zum einen erhielten die Tarifvertragsparteien in Branchen mit 
einer Tarifbindung von über 50% die Möglichkeit, bis zum 31.03.2008 ei-
nen Antrag auf Aufnahme in das Arbeitnehmerentsendegesetz zu stellen, 
wodurch das Bundeskabinett auf Vorschlag des Bundesarbeitsministers 
per Verordnung einen Mindestlohntarifvertrag auf die gesamte Branche 
erstrecken kann. Weist die Branche eine Tarifbindung von weniger als 
50% auf, so kann das Bundeskabinett auf Vorschlag des Bundesarbeits-
ministers zum anderen ebenfalls auf dem Verordnungsweg eine Lohnun-
tergrenze festschreiben, auf die sich ein Fachausschuss, bestehend aus 
Branchenvertretern und einem unparteiischen Vorsitzenden, verständigt 
hat.  
 
In den Verhandlungen wurde immer wieder deutlich, dass sich Teile der 
SPD und auch Vertreter aus unseren Reihen schwer taten, den Kompro-
miss des Koalitionsausschusses zu akzeptieren. Der Wunsch nach ei-
nem einheitlichen gesetzlichen Mindestlohn auf der einen Seite und ge-
nerelle Schwierigkeiten bei der Vorstellung von Lohnuntergrenzen bei 
Teilen unserer Seite führten dazu, dass sich die Verhandlungen als 
schwierig erwiesen. Für uns als Arbeitnehmergruppe konnte es 
hingegen nur darum gehen, den dem Beschluss des 
Koalitionsausschusses innewohnenden politischen Willen als Datum 
aufzufassen und ihn gesetzgeberisch umzusetzen, d.h. das AEntG und 
das aus dem Jahr 1952 stammende MiA entsprechend der politisch 
gesetzten Vorgaben zu ändern. Genau dies ist uns am Ende in einer 
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Weise gelungen, mit der wir als Arbeitnehmergruppe sehr zufrieden sein 
können.  
 
 
Sechs Branchen in das AEntG aufgenommen  
 
Parallel zu den Arbeiten an den beiden Gesetzen hat eine Koalitionsar-
beitsgruppe unter Leitung von Bundesarbeitsminister Scholz und mir 
über die 8 Branchen beraten, die bis zum 31. März 2008 einen entspre-
chenden Antrag auf Aufnahme in das AEntG gestellt haben. Zu prüfen 
war insbesondere die Höhe der Tarifbindung in der Branche. Durch ein 
sachfremdes Junktim (Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens zu 
AEntG und MiA nur bei Aufnahme der Zeitarbeit in das AEntG) hat die 
SPD zwischenzeitlich fast für ein Scheitern der Verhandlungen gesorgt. 
Nach einigen weiteren Verhandlungsrunden konnte sich die Koalitions-
arbeitsgruppe schließlich doch noch auf die Aufnahme von fünf Bran-
chen verständigen. Den Antrag der Tarifvertragsparteien der forstlichen 
Dienstleistungen hat sie hingegen abgelehnt, nachdem kein gültiger 
Mindestlohntarifvertrag vorgelegt wurde. Der Antrag der Tarifvertrags-
parteien der Aus- und Weiterbildung für arbeitslose und von Arbeitslo-
sigkeit bedrohten Menschen wurde zunächst aufgrund unserer Beden-
ken abgelehnt, da der dem Antrag zugrundeliegende Tarifvertrag diesen 
Teil der Weiterbildung unsachgemäß als eine eigene Branche qualifiziert. 
Im Rahmen eines Änderungsantrages zum AEntG hat jedoch auch die 
Weiterbildungsbranche Aufnahme in das AEntG gefunden, nachdem die 
Kritik eines ĂIn-sich-Geschªftsñ der Gewerkschaften aufgrund der Markt-
partizipation von Kolping-Bildungsunternehmen zurückgewiesen werden 
konnte. Insgesamt kann das Bundeskabinett per Verordnung in den 
nachstehenden sechs Branchen die vereinbarten tariflichen Mindest-
löhne für allgemein verbindlich erklären und insofern auf die gesamte 
Branche erstrecken (in Klammern die Anzahl der in der jeweiligen Bran-
che Beschäftigten):  
 
Á Wach- und Sicherheitsgewerbe (171.000) 
Á Bergbauspezialarbeiten (1.356) 
Á Abfallwirtschaft (175.000) 
Á Großwäschereien (41.187) 
Á Pflegedienstleistungen (712.000) 
Á Aus- und Weiterbildung für arbeitslose und von Arbeitslosigkeit be-

drohten Menschen (23.000) 
 
Zusammen mit dem Baugewerbe, den Gebäudereinigern und den Brief-
dienstleistern haben damit unionsgeführte Bundesregierungen in nun-
mehr neun Branchen und für insgesamt ca. 2,9 Mio. Arbeitnehmer tarifli-
che Lohnuntergrenzen eingeführt.  
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Aufnahme von Pflegediensten: Verdienst der Arbeitnehmergruppe 
 
Besonders freue ich mich, dass es gelungen ist, die Voraussetzungen für 
eine Lohnuntergrenze bei den Pflegedienstleistern zu schaffen. Dadurch, 
dass ein Großteil der Arbeitnehmer der Branche bei den kirchlichen 
Wohlfahrtsverbänden Caritas und Diakonie beschäftigt sind und die Kir-
chen gemäß ihrer besonderen verfassungsrechtlichen Stellung keine Ta-
rifverträge abschließen, sondern eigene arbeitsvertragliche Regelungen 
vereinbaren, war eine Verständigung lange Zeit nicht möglich. Es ist 
auch dem großen Engagement seitens der Arbeitnehmergruppe, na-
mentlich Willi Zylajew, Peter Weiß und Gerald Weiß zu verdanken, dass 
eine Lösung gefunden wurde, die das Einziehen einer Lohnuntergrenze 
ermºglicht und gleichzeitig den ĂDritten Wegñ der Kirchen unangetastet 
lässt. Die gefundene Lösung sieht vor, dass der Bundesarbeitsminister 
per Verordnung eine Lohnuntergrenze für die Branche festsetzen kann, 
auf die sich im Vorfeld eine Kommission, bestehend aus 
Tarifvertragsparteien sowie Dienstgeber- und Dienstnehmer der Kirchen, 
verständigt hat. Es ist nun Aufgabe dieser Kommission, sich auf einen 
Mindestlohn zu einigen und damit die Grundlage für eine entsprechende 
Rechtsverordnung zu legen. Nach zahlreichen Gesprächen mit den Tarif-
vertragsparteien und den Kirchenvertretern bin ich aber zuversichtlich, 
dass die Kommission zu einer Vereinbarung über eine einheitliche Lohn-
untergrenze kommt. Damit sichern wir eine angemessene Bezahlung für 
Pflegeberufe und leisten nach der Verabschiedung der Pflegereform im 
vergangenen Jahr einen weiteren wichtigen Beitrag für eine menschen-
würdige Pflege in unserem Land.  
 
 
Flächentarifverträge in der Zeitarbeit bleiben geschützt  
 
Durchgesetzt haben sich CDU/CSU auch in der Frage zur Aufnahme der 
Zeitarbeit in das AEntG. Unserer ursprünglichen Position entsprechend 
wird es keine Aufnahme der Zeitarbeit in das AEntG geben. Zwar beträgt 
die Tarifbindung hier nahezu 100%. Doch liegen konkurrierende Tarifver-
träge vor, deren Unterschiede in der Lohnhöhe keine Aufnahme in das 
AEntG und damit die Verdrängung eines Flächentarifvertrages rechtferti-
gen. Insofern bleibt es bei der Tarifkonkurrenz zwischen Flächentarifver-
trägen, die auf der einen Seite der DBG mit den Zeitarbeitsverbänden iGZ 
und BZA, auf der anderen Seite der CGB mit den Zeitarbeitsverbänden 
AMP und B.V.D. geschlossen haben. Dadurch haben wir die Pläne unse-
res in dieser Frage stark interessengeleiteten Koalitionspartners verei-
telt, über eine entsprechende Erstreckung des DGB-Tarifvertrages den 
CGB aus dem Tarifgeschäft zu drängen.  
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Wir als Arbeitnehmergruppe haben jedoch auch immer wieder betont, 
dass in der Leiharbeit zum Teil Bedingungen vorherrschen, die der Kor-
rektur bedürfen. Insofern ist es richtig, wenn der Gesetzgeber nun über 
eine Veränderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes eine Lohnun-
tergrenze einführt, die sich an dem niedrigsten Mindestentgelt eines be-
stehenden Flächentarifvertrages der Branche, also dem CGB-Tarifver-
trag, orientieren kann. Der Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens, 
das Bestandteil des Konjunkturpaketes II ist, ist im Deutschen 
Bundestag für den 13. Februar vorgesehen. Ich bin zuversichtlich, dass 
uns auch in dieser Frage ein vernünftiger Kompromiss mit den 
Sozialdemokraten gelingen wird, der Flächentarifverträge in der 
Zeitarbeit schützt und gleichzeitig insbesondere jenen Arbeitnehmern in 
der Zeitarbeit hilft, die unter den miserablen, in Haustarifverträgen 
festgelegten Arbeitsbedingungen tätig sind. 
 
 
Tarifautonomie wird gestärkt, nicht geschwächt  
 
Kritik an den beiden Gesetzentwürfen entzündete sich bis zuletzt an der 
Frage nach einem absoluten Tarifvorrang, d.h. der Frage, inwieweit 
durch allgemein verbindlich erklärte tarifliche Mindestlöhne bzw. per 
Verordnung festgesetzte Mindestentgelte in Branchen, die unter das MiA 
fallen, Tarifverträge verdrängt werden können. Weil in AEntG und MiA 
kein absoluter Tarifvorrang vorgesehen sei, so die Kritiker, dürften die 
Gesetze nicht verabschiedet werden.  
 
Genau diese Möglichkeit, also die Verdrängung von Tarifverträgen, 
schließt aber der Beschluss des Koalitionsausschusses vom 18.06.2007 
explizit mit ein, indem es dort heiÇt, dass Ăentsprechend den Vorgaben 
des europäischen Rechts im Gesetzestext klargestelltñ wird, Ădass die 
Mindestlohntarifverträge ausnahmslos für alle in- und ausländischen Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer verbindlich sind.ñ Diese Einigung des Koali-
tionsausschusses und ihre Umsetzung im AEntG entsprechen der gän-
gigen Verordnungspraxis und Rechtsauffassung der Bundesregierung, 
dass Mindestlohntarifverträge sowohl auf anderweitig tarifgebundene als 
auch nicht tarifgebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer erstreckt wer-
den müssen. Einen absoluten Tarifvorrang im AEntG, dem jetzt einige 
auch aus unseren eigenen Reihen das Wort reden, hat es somit bislang 
noch nicht gegeben.  
 
Zudem würde ein absoluter Tarifvorrang im AEntG aufgrund des ge-
meinschaftsrechtlichen Verbots der Diskriminierung von Dienst-
leistungserbringern mit Sitz in einem anderen Staat des Europäischen 
Wirtschaftsraums auch ausländische Tarifverträge einschließen. Es ist 
also aus europarechtlichen Gründen nicht zulässig, den Tarifvorrang ei-
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nes deutschen Tarifvertrages zu gewährleisten und gleichzeitig die Be-
stimmungen eines rumänischen Tarifvertrages außer Kraft zu setzen.
  
 
Überdies haben sich CDU/CSU an anderer Stelle bereits erfolgreich für 
den Tarifvorrang eingesetzt. Entgegen dem Referentenentwurf des 
BMAS zum MiA gehen nach dem beschlossenen Gesetz abgeschlossene 
Tarifverträge und deren unmittelbare Folgetarifverträge festgesetzten 
Mindestarbeitsentgelten vor. Eine Einschränkung des Tarifvorrangs gibt 
es im MiA daher nur für den unrealistischen Fall einer Branche, in der 
zum Zeitpunkt der Festsetzung eines Mindestentgeltes die Tarifbindung 
Null beträgt und in der es in der Folgezeit doch noch zu einem 
Tarifvertrag kommt. Diese würde dann in der Tat vom MiA verdrängt. Mit 
tarifpolitischer Realität hat dieser konstruierte Fall allerdings wenig zu 
tun.  
 
Diese tarifpolitische Realität sieht hingegen so aus, dass durch die Ver-
abschiedung des AentG und des MiA kein einziger Tarifvertrag verdrängt 
wird; die Tarifautonomie bleibt gewahrt.  
 
 
Tarifliche Mindestlöhne Gebot sozialer Gerechtigkeit  
 
Mit der Verabschiedung des AEntG und des MiA haben wir auf die Frage 
nach fairen Löhnen eine sozial gerechte Antwort gegeben. Es ist uns 
gelungen, im Niedriglohnbereich mehrere Millionen Arbeitnehmer zu un-
terstützen. Wir räumen damit auf mit dem Vorurteil, CDU/CSU stünden 
für niedrige Löhne, während sich die SPD als Anwalt der Arbeitnehmer 
profilieren kann. Gleichzeitig haben wir uns aus guten Gründen nicht 
dem Wunsch unseres Koalitionspartners gebeugt und den Weg frei ge-
macht für einen gesetzlichen Mindestlohn, der die regionalen und bran-
chenspezifischen Besonderheiten nicht hinreichend aufgreift. Mit der 
Verabschiedung von AEntG und MiA haben wir die Tarifautonomie ge-
stärkt. Damit ist die Debatte über Lohnuntergrenzen zwar nicht beendet. 
Weitere Branchen können die Aufnahme in das AEntG beantragen, Min-
destentgelte können über MiA festgesetzt werden. Politisch werden wir 
weiter darüber diskutieren. Ich bin allerdings der Ansicht, dass das 
AEntG und das MiA kluge Instrumente sind, um auf der Basis der Tarif-
autonomie jenen Branchen zu Lohnuntergrenzen zu verhelfen, die sie 
brauchen. Dies können und sollten wir auch gegenüber den Bürgerinnen 
und Bürgern mit Überzeugung vertreten. 
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Gerald Weiß, Vorsitzender der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion 
 
 

Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand in Zukunft 
noch attraktiver 
 
 
Deutschland macht einen groÇen Schritt in die Richtung Ămehr Beteili-
gung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an ihren Unternehmenñ. 

Ohne CDA, CSA und 
Arbeitnehmergruppe 

gäbe es diese Reform 
nicht! Seit Jahrzehnten 
fordern die Christlich-
Sozialen Verbesserun-
gen, und sie können 
auf das stolz sein, was 
sie bislang schon er-
reicht haben. Im Koali-
tionsvertrag vom 
11.11.2005 wurde das 
Thema nicht aufgegrif-
fen. Trotzdem bohrten 

die Christlich-Sozialen das dicke Brett weiter, bis die Kanzlerin das 
Anliegen zu ihrer Sache machte. Zunächst erarbeiteten Karl-Josef 
Laumann und Erwin Huber für die Union ein Konzept, dann folgte die 
Einigung in der Koalition. Das Ergebnis wurde am 22. Januar 2009 in der 
Form des neuen Mitarbeiterkapitalbeteiligungsgesetzes verabschiedet. 
Unser Erfolg: Kapitalbeteiligungen von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern an ihren Unternehmen werden stärker gefördert.  
 

 Die Arbeitnehmersparzulage für vermögenswirksame Leistungen, 
die in betriebliche Beteiligungen oder bestimmte Fonds fließen, 
wird von 18 % auf 20 % angehoben.  

 

 Die Einkommensgrenze, bis zu der die Sparzulage für Ledige ge-
zahlt wird, wird von 17.900 ú auf 20.000 ú und f¿r Verheiratete von 
35.800 ú auf 40.000 ú angehoben.  

 


